
Beilage Ezur Gemeinderatssitzung
vom 15.12.2022

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnringhat in seiner Sitzung

am 15. Dezember 2022 beschlossen:

Kanalabgabenordnung

fürdie Katastralgemeinden Kühnring,Reinprechtspölla,

Harmannsdorf, Buttendorf und Sachsendorf

§1

In den Orten Kühnring,Reinprechtspölla,Harmannsdorf, Buttendorf und Sachsendorf der

Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnringwerden Kanalerrichtungsabgaben

(Kanaleinmündungs-, Ergänzungs-und Sonderabgaben) und Kanalbenützungsgebührennach

Maßgabeder Bestimmungen des N0 Kanalgesetzes 1977 erhoben.

§2

A. Einmündungsabgabefürden Anschluss an den öffentlichen

Schmutzwasserkanal

(1) Der Einheitssatz fürdie Berechnung der Kanaleinmündungsabgabenfürdie Einmündung

in den öffentlichenSchmutzwasserkanal wird gemäß§3 Abs. 3 des N0 Kanalgesetzes 1977

mit ¬11,00 festgesetzt.

(2) Gemäß§6 Abs. 2 des N0 Kanalgesetzes 1977 wird fürdie Ermittlung des Einheitssatzes

(Abs. 1) eine Baukostensumme von ¬6,087.514,00 und eine Gesamtlängedes

Schmutzwasserkanalnetzes von Ifm 19.994 zugrundegelegt.



B. Einmündungsabgabefürden Anschluss an den öffentlichen

Regenwasserkanal

(1) Der Einheitssatz fürdie Berechnung der Kanaleinmündungsabgabefürdie Einmündungin

den öffentlichenRegenwasserkanal wird gemäß§3 Abs. 3 des N0 Kanalgesetzes 1977 mit

¬4,00 festgesetzt.

(2) Gemäß§6 Abs. 2 des NÖKanalgesetzes 1977 wird fürdie Ermittlung des Einheitssatzes

(Abs. 1) eine Baukostensumme von ¬2,741.767,00 und eine Gesamtlängedes

Regenwasserkanalnetzesvon Ifm 10.555 zugrundegelegt.

§3

Ergänzungsabgaben

Der Einheitssatz fürdie Berechnung der Kanaleinmündungsabgabeist in gleicher Höhefür

die Berechnung der Ergänzungsabgabenzur Kanaleinmündungsabgabeanzuwenden.

§4

Sonderabgaben

Ergibt sich aus §4 des N0 Kanalgesetzes 1977 die Verpflichtung zur Entrichtung einer

Sonderabgabe, ist diese Abgabe mit Abgabenbescheid vorzuschreiben. Sie darf den durch

die besondere Inanspruchnahme erhöhtenBauaufwand nicht übersteigen.



§5

Vorauszahlungen

Gemäß§3a des N0 Kanalgesetzes 1977 sind Vorauszahlungen auf die gemäß§2 leg. cit. zu

entrichtenden Kanaleinmündungsabgaben in der Höhevon 80 % der gemäß

§3 N0 Kanalgesetz 1977 ermittelten Kanaleinmündungsabgabenzu erheben.

§6

Kanalbenützungsgebührenfürden

a) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem)

(1) Zur Berechnung der laufenden Gebührenfürdie Benützungder öffentlichenKanalanlage

(Kanalbenützungsgebühr)wird fürdie Schmutzwasserentsorgung folgender Einheitssatz

festgesetzt:

b) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem): ¬ 2,60

Werden von einer Liegenschaft in das Kanalsystem Schmutz- und Regenwässereingeleitet,

so gelangt in diesem Fall ein um 10 % erhöhterEinheitssatz zur Anwendung.

(3) Zur Berechnung der schmutzfrachtbezogenen Anteile wird der spezifische Jahresaufwand

mit ¬38,69 festgesetzt.

§7

Zahlungstermine

Die Kanalbenützungsgebührensind im vorhinein in vierteljährlichenTeilzahlungen und zwar

jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November bar an die Gemeindekassa

oder auf das Konto der Gemeinde bei der Raiba Eggenburg, IBAN AT88 3212 3000 0000 0018

zu entrichten.



§8

Ermittlung der

Berechnungsgrundlagen

Zwecks Ermittlung der fürdie GebührenbemessungmaßgeblichenUmständehaben die

anschlusspflichtigen Grundeigentümerdie von der Gemeinde hiefüraufgelegten Fragebögen

innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung ausgefülltbei der Gemeinde abzugeben.

Allenfalls werden die Berechnungsgrundlagen durch Gemeindeorgane (Kommission) unter

Mitwirkung der betreffenden Grundstückseigentümerermittelt.

&s
Umsatzsteuer

Zusätzlichzu sämtlichenAbgaben und Gebührennach dieser Kanalabgabenordnung gelangt

die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetztes 1994, in der jeweils

geltenden Fassung, zur Verrechnung.

§10

Schlussbestimmungen

(1) Diese Kanalabgabenordnung tritt mit dem Monatsersten, der dem Ablauf der

zweiwöchigen Kundmachungsfrist zunächstfolgt (§11 N0 Kanalgesetz 1977) in Kraft.

(2) Auf AbgabentatbeständefürKanaleinmündungsabgaben,Ergänzungsabgaben und

Sonderabgaben sowie fürKanalbenützungsgebühren,die vor Inkrafttreten dieser

Verordnung verwirklicht wurden, sind die bis dahin geltenden Abgaben- und Gebührensätze

anzuwenden.

D^Bürgermeiste^:

angeschlagen am: 16.12.2022

abgenommen am: 31.12.2022


